
Infomail vom 14.03.2020 

 

Liebe Eltern, 

uns erreichen in den letzten zwei Tagen widersprüchliche Aussagen der Landesregierung und der 

Stadt Köln zu den angeordneten Schließzeiten. Gestern hieß es noch es besteht ein allgemeines 

Betretungsverbot, heute liest man, dass die Stadt Köln eine „Notversorgung“ bis Dienstag anstrebt. 

Wir möchten diesbezüglich noch einmal für Klarheit sorgen. Uns liegt ein offizieller Erlass zum 

„Betretungsverbot für Angebote der Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen“ vom 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales vor, den wir euch gerne weiterleiten möchten.  

Hier für euch zusammengefasst die wichtigsten Infos: 

Allen Kindern und deren Erziehungsberechtigten in Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege ist in der Zeit vom 16. März 2020 bis zum 19. April 2020 der Zutritt zu den 

Einrichtungen zu untersagen. 

Ausnahmen gelten für Kinder, deren Eltern zum Personenkreis der „Unentbehrlichen 

Schlüsselperson“ zählen. Für diese Kinder soll eine Betreuung erfolgen, sofern die Betreuung 

nicht anderweitig organisiert werden kann. Als "Unentbehrlichen Schlüsselperson" zählen: 

o   Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und pflegerischen 

Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des 

öffentlichen Lebens dient. Dazu zählen insbesondere: 

o   Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der 

Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 

(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der 

öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, 

Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler 

Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen. 

!Wichtig: Die Unentbehrlichkeit der Schlüsselperson ist gegenüber der Kita durch schriftliche 

Bestätigung des Arbeitgebers nachzuweisen. Das Kölner Jugendamt geht aktuell davon aus, dass 

diese Nachweise erst ab Dienstag vorliegen müssen. Ein Formular wird durch das Ministerium aktuell 

entwickelt, wir leiten es weiter, sobald es vorliegt. 

In Summe gilt also, was wir gestern in der Mail geschrieben haben: die Kita ist offiziell ab Montag 

geschlossen, die Betreuung der Kinder von Eltern in Schlüsselpositionen versuchen wir zu 

gewährleisten. Von den entsprechenden Eltern sollte uns bis Mittwoch eine Bescheinigung des 

Arbeitgebers vorliegen.  

An dieser Stelle nochmal die Bitte uns bis spätestens Sonntagmittag mitzuteilen - falls noch nicht 

geschehen - ob ihr als Schlüsselpersonen Kinderbetreuung benötigt und für welche Zeiträume dies 

gilt.  

Viele Grüße, 

Euer Vorstand 

 


